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Beschluss des Rates vom 02.03.2017 zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 

24.01.2017 bezüglich der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im 

Ortsteil Darfeld 

  

Anlage III zur SV IX/498 

 

Bauaufsicht: 

Die bereits mit Schreiben vom 30.11.2016 geäußerte Anregung, den Geltungsbereich der 

vorliegenden Änderung zu erweitern, um das angrenzend verbliebene Grundstück, das 

innerhalb des bestehenden Bebauungsplanes als „Besonderes Wohngebiet” festgesetzt 

wurde, zu überplanen, wird nicht berücksichtigt. Der grundsätzlichen Auffassung des Kreises 

Coesfeld, dass für dieses Grundstück sinnvoller Weise die Festsetzung als Allgemeines 

Wohngebiet erfolgen sollte, wird nicht widersprochen. 

Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit der vorliegenden Planung zur Erweiterung des 

Lebensmittelmarktes soll das vorliegende Änderungsverfahren jedoch unverändert fortgeführt 

und die Anpassung des Planungsrechtes für das Nachbargrundstück im Rahmen eines 

folgenden Änderungsverfahrens durchgeführt werden. Auf die Abwägung zu dem Schreiben 

vom 30.11.2016 wird insofern verwiesen. 

Der Hinweis, dass seitens der Unteren Landschaftsbehörde keine Bedenken gegen die 

Planung bestehen, sofern die erforderlichen Rodungs- und Abrissarbeiten im Winterhalbjahr 

von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden, wird zur Kenntnis genommen und 

im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 




